
 

Fragebogen zur Erlangung  

eines Stipendiums 
 

 

Name: Geb. Jahr: Klasse/Schule: Ort: 

 

1.                          

2.                           

 

für das Schuljahr:       

 

Antragsteller: 

 

Name:         

Anschrift:        

 

IBAN:   

 

Familienstand:       Telefonnummer:       

Beihilfeberechtigte Kinder:       davon schulpflichtig:       

Stipendien anderer Stellen:       

 

Beilagen: 

 

Einkommensnachweis: 

 Ehepaar/Lebensgemeinschaft: - Jahreslohnzettel (aller Personen 

  im gemeinsamen Haushalt) 

 

 Alleinerziehend: - Jahreslohnzettel (aller Personen  

  im gemeinsamen Haushalt) 

 - Bestätigung der Unterhaltszahlungen 

 

 Landwirt:  - Einheitswertbescheid 

 

 Selbständige:  - Steuerbescheid/e 

 Sonstige:         

 

Inskriptionsbestätigung, Schulbesuchsbestätigung,… 

 

Aufenthalt am Studienort?  Nein   Ja  (Wenn Ja: Nachweis mittels  

(Wohnheim, Internat, etc.)  Mietvertrag, Bestätigung,…) 

 

 

Krieglach, am           Unterschrift: 

 

 

A T                   



Stipendienordnung der Marktgemeinde Krieglach  
(Stand 16.12.2015) 

 
1) An Schüler von   Hauptschulen/Neuen Mittelschulen mit besonderem Schwerpunkt 
    allgemein bildenden höheren Schulen (AHS), 
    berufsbildenden mittleren bzw. höheren Schulen, 
    der Fachhochschule Kapfenberg sowie Hochschulen 
 

können Stipendien gewährt werden, wenn diese Schüler während des Schulbesuches an 
einem auswärtigen Schulort wohnhaft sind, in Krieglach jedoch ihren Hauptwohnsitz 
begründen, in der Wählerevidenz eingetragen sind, den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen 
in Krieglach haben und bei Personenstandsaufnahmen bzw. bei Volkszählungen in 
Krieglach gezählt werden. Zusätzlich muss zumindest ein Erziehungsberechtigter seinen 
Hauptwohnsitz in Krieglach begründen. 

 

2) Die Höhe des Jahreseinkommens für alleinstehende Personen wird mit € 18.168,--, für ein     
Ehepaar mit €  19.622,-- zzgl. €  4.360,-- für jedes familienbeihilfenberechtigte Kind, begrenzt. 

 

3) Als Einkommen wird das Nettoeinkommen (14 Monate), ausschließlich Familienbeihilfe oder 
sonst. Sozialleistungen, zzgl. etwaiger Alimentations- bzw. Unterhaltszahlungen gerechnet. 

 

4) Das Stipendium bzw. der Schulstart-Bonus wird Repetenten nicht gewährt, wenn sie für diese 
Schulstufe bereits ein Stipendium bzw. einen Schulstart-Bonus erhalten haben. 

 

5) Stipendien werden bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gewährt, Voraussetzung ist der 
Bezug der Familienbeihilfe. 

 

6) Stipendien, die von anderen Stellen gewährt werden, sind dem Familieneinkommen  
  zuzurechnen. 

 

7a) Ein jährliches Stipendium beträgt € 436,--, für 2 Kinder € 1.017,-- und für jedes weitere Kind 
€ 509,--. Für Studenten an der Fachhochschule Kapfenberg € 145,--. 

 

7b) Der Schulstart-Bonus wird für Kinder von der 1. bis zur 9. Schulstufe in der Höhe von € 100,--        
  pro Kind und Schuljahr gewährt.  

 

7c) Für Studenten mit Hauptwohnsitz in Krieglach wird ein Semesterbonus in der Höhe von  
  € 150,-- gewährt. (Einkommensgrenze entfällt) 

 

7d) Für Lehrabschlussprüfungen bzw. Matura mit ausgezeichnetem Erfolg wird ein Bonus von   
  € 100,-- bzw. für den Abschluss der Neuen Mittelschule Krieglach (4. Klasse) ausschließ- 
  lich mit der Note „Sehr gut“ ein Bonus von € 50,-- gewährt. (Einkommensgrenze entfällt) 

 

8a) Ein Stipendium wird auch Personen gewährt, die im zweiten Bildungsweg eine Schule mit 
Maturaabschluss besuchen und dafür eine unbezahlte Dienstfreistellung in Anspruch nehmen, 
um sich für die Matura vorzubereiten (nachweislich): 

 

Für 1 Monat € 145,-- 
für 2 Monate € 290,-- 
für 3 Monate € 436,-- 

 

8b) Schülern und Studenten, die im zweiten Bildungsweg die Matura nachholen bzw. ein 
Studium absolvieren, wird bei Nachweis des positiven Schulabschlusses jeder Klasse bzw. bei 
Nachweis des positiven Studienerfolges, jährlich ein einmaliger Fahrtkostenzuschuss in der 
Höhe von  € 145,-- gewährt. 

 

9) Für Schulen, die von den Kindern als Fahrschüler erreicht werden können, werden Stipendien 
jährlich von € 131,-- gewährt, wenn für den Besuch der Schule Schulgeld bezahlt werden muss. 

 

10) Die Höhe des Einkommens ist für Gehalts- und Lohnempfänger durch eine 
Jahreslohnbestätigung und für das Gewerbe durch Vorlage des Steuerbescheides des 
Gewerbetreibenden nachzuweisen. Für Landwirte wird das Jahreseinkommen einheitlich mit 
35% des Einheitswertes zuzüglich Nebeneinkommen festgesetzt. 

 

11) Auf die Gewährung vorgenannter Leistungen besteht kein Rechtsanspruch! 


